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Fahrende in der Schweiz - verfolgt und diskriminiert

Unrecht, das nicht veijährt
Vergangenheitsbewältigung und Wiedergutmachung: Solche Ausdrücke fallen

bei uns höchstens, wenn von unseren nördlichen Nachbarn die Rede ist
Dass wir Schweizer keinen Grund haben, uns selbstzufrieden aufdie Brust zu
klopfen, zeigte kürzlich eine Sitzung in Zürich. Erstmals sassen Vertreter der
jenischen Minderheit einer Delegation von Bund und Pro Juventute gegenüber,

um über ein Thema zu sprechen, das zu den dunklen Kapiteln
schweizerischer Minderheitenpolitik gehört: Die jahrzehntelange Verfolgung
und Diskriminierung der Fahrenden in der Schweiz.

Noch heute weiss Heinz K. nicht
genau, wann und wieso er seinerzeit
von seiner Familie weggenommen
wurde. «Wo sind meine Eltern?» fragte
er als Kind immer wieder. «Das sind
schlechte Menschen. Säufer und Lumpen,

die sich nie um dich gekümmert
haben. Wo sie heute leben, wissen wir
nicht. Andere Verwandte hast du auch

nicht», gaben ihm Vormund und Erzieher

jeweils zur Antwort. Schliesslich
glaubte Heinz K. diese hundertfach
wiederholte Geschichte, er fügte sich
in sein Schicksal und wuchs - einsam,
ohne Liebe und Nestwärme - in
Heimen und Erziehungsanstalten auf.

Erst viel später erfuhr er die Wahrheit.

Er hatte Verwandte und Geschwister,

und seine Eltern hätten sich um
ihn gekümmert, wenn sie nicht daran
gehindert worden wären.

AlsSchweizerZigeunerfman nennt
sie auch Fahrende oder Jenische)
gehört Heinz K. zu den Opfern einer
grossangelegten Kampagne, deren Ziel
es war, die Fahrenden in der Schweiz
sesshaft zu machen, wenn nötig mit
harten Zwangsmassnahmen.

Zwischen 1927 und 1973 wurden
Hunderte von Kindern in der
deutschen Schweiz ihren fahrenden Eltern
weggenommen, um sie in «gesundes
Erdreich» zu verpflanzen und umzuerziehen.

Aufdiese Weise wollte man die
als gesellschaftsfeindlich und gefährlich

eingestufte Lebensweise der
Fahrenden ein für allemal ausrotten.

Skandalöse Minderheitenpolitik
Intoleranz, rassistisches Denken und
Vorurteile führten dazu, dass die
Fahrenden in der Schweiz während 50 Jahren

(und in mancher Hinsicht noch
heute!) wie Freiwild behandelt wur¬

den: Sie mussten von Ort zu Ort
fliehen, um ihre Kinder vor dem Zugriff
der Kämpfer gegen die sogenannte
Vagantität zu schützen. Ihr oft einziges

der geändert oder sie wurden - ohne
Wissen der Eltern - zur Adoption
freigegeben.

Hauptverantwortlich für diesen
skandalösen Versuch, die Jenischen in
der Schweiz sesshaft zu machen, war
bis 1973 das Pro-Juventute-Hilfswerk
«Kinder der Landstrasse». Dieses

wurde, nachdem der Beobachter die
Aktion schon Anfang der siebziger
Jahre scharf kritisiert hatte, nach
langen Auseinandersetzungen endlich
geschlossen.

Vergeblich forderte der Beobachter
damals eine neutrale Untersuchung
der für einen Rechtsstaat unglaublichen

Vorgänge. In dieser Hinsicht ist

gar nichts geschehen. Ebenso fehlte es
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Vergehen: Sie wollten - wie schon ihre
Vorfahren - im Wohnwagen leben.

Zahllose Familien und Sippen wurden

brutal auseinandergerissen, jeder
Kontakt zwischen den Eltern und
Verwandten blieb unterbunden, Kinder
und Jugendliche kamen - statt in gute
Familienverhältnisse - in Erziehungsheime,

psychiatrische Kliniken oder

gar - ohne je eine Straftat begangen zu
haben - in Straf- und
Arbeitserziehungsanstalten. Manchmal hat man
auch kurzerhand die Namen der Kin-

bisher an mutigen Schritten zur moralischen

und materiellen Wiedergutmachung

gegenüber den verfolgten und
diskriminierten Jenischen. Dabei wäre

gerade das dringend nötig. Denn die
Situation der Jenischen insgesamt hat
sich in den letzten Jahren nicht wesentlich

verbessert.

Schweizer ohne Lebensraum
Sogar Jenische, die längst in Wohnungen

leben, haben - allein wegen ihrer
Herkunft - mit Schikanen und Diskri-

Beobachter 24/84

4



Vorbildlich: Kanton Bern
Wenigstens der Kanton Bern will künftig

mithelfen, die Lebensbedingungen
für die Fahrenden zu verbessern. Eine

vom Berner Regierungsrat eingesetzte
Arbeitsgruppe schlug vor, die beiden
bestehenden Standplätze von Bern
und Biel zu verlegen und zusätzlich
sieben neue Plätze einzurichten.
Zugleich sollen die Vorschriften über das
Wandergewerbe vereinfacht werden.
Die Jenischen werden als kulturelle
Minderheit anerkannt. Für die
dringendsten Massnahmen (Schaffung
von Standplätzen) ist in der
Staatsrechnung 1985 ein Betrag von
200 000 Franken vorgesehen. Wer
folgt diesem guten Beispiel?

minierungen zu rechnen. «In der
Schule werden meine Kinder immer wieder

als Zigeuner und Kessler tituliert.
Und wenn im Dorfeinmal etwas gestohlen

oder ein Streich gespielt wird, sind
natürlich wir zuerst dran», erzählt Rosalia

M. aus Graubünden.
Vorurteile spielen auch eine Rolle,

wenn Leute mit jenischem Namen j

eine Wohnung suchen. Zum Beispiel
Mariella Mehr, die in Fidaz ob Flims
ein kleines Häuschen mieten wollte.
«Sind Sie etwa eine Bündner Mehr?»

j

fragte der Vermieter misstrauisch. Als
die Frau bejahte, bekam sie eine
unverblümte Antwort: «Dann können Sie j

Ihre Bewerbung vergessen. Mit dieser \

Sippe will ich nichts zu tun haben!» i

platze, aufdenen sie ihren Wagen während

längerer Zeit abstellen könnten,
gibt es gegenwärtig lediglich in Bern,
Biel und Versoix.

Um ihrer Arbeit nachgehen zu können,

sind Jen ische darauf angewiesen,
den Wagen in der Nähe von grösseren
Ortschaften abzustellen. Doch wenn
sie dies tun, ist die Polizei bald zur
Stelle. Oft werden sie aufgefordert,
sofort weiterzuziehen. Manchmal
erhalten sie auch eine Frist von 24

Stunden.
Dieser zermürbende Kleinkrieg um

Plätze und Aufenthaltsbewilligungen
zehrt an den Nerven. Die weggewiesenen

und verdrängten Jenischen fühlen
sich verfolgt und provoziert. Ein Wort

Jugendliche dürfen vielerorts
überhaupt nicht hausieren. So ist die
Versuchung gross, schwarz zu arbeiten.
Das führt zu Bussen und in schwereren
Fällen zu eigentlichen Strafverfahren
und zum Entzug von Hausierbewilligungen.

Zerstörtes Selbstbewusstsein
Die erwähnten, Jahrzehnte dauernden
Zwangsmassnahmen haben den

Zusammenhang in den Sippen und die
Identität der Fahrenden erschüttert
oder ganz zerstört. Häufig geht es

heute gerade jenen Jenischen besonders

schlecht, die man mit
Zwangsmassnahmen sesshaft machen wollte.
Sie wurden ihrer ursprünglichen

Hauptproblem der fahrenden Jeni,

Niemand will sie dulden
Noch schlimmer geht es Fahrenden,
die im Wohnwagen leben. Sie können
sich noch so sehr bemühen, Konflikte
mit Behörden und sesshaften Mitbürgern

zu vermeiden: Spätestens wenn
es darum geht, einen geeigneten
Standplatz für den Wohnwagen zu
finden, kommt es zu Auseinandersetzungen

und Anfeindungen. Niemand will
die Jenischen in seiner Nähe dulden.
Viele Campingplätze sind für
Fahrende gesperrt, und andere Stand-

ien: Es fehlen geeignete Standplätze.

gibt das andere, es kommt zu falschen
Reaktionen (Drohung gegen Beamte
usw.), die Staatsgewalt antwortet mit
Strafmassnahmen.

Ein weiterer Faktor, der den Fahrenden

das Leben schwer macht, sind

Auseinandersetzungen im
Zusammenhang mit dem Hausierpatent. Von
Kanton zu Kanton bestehen darüber

ganz unterschiedliche Regelungen.
Die Patentgebühren sind zum Teil
sehr teuer, es braucht für jeden Kanton

Stempel und Genehmigungen,

Lebensweise entfremdet, den Zugang
zur Lebensart der Wohnsässigen
fanden sie aber auch nicht. So leben sie

zwischen den beiden Kulturen und
suchen vergeblich nach der eigenen
Identität.

«Da kann ich nur noch weinen!»
Eine junge Frau erzählt: «Wenn ich

heute an meine Kindheit und Jugend
zurückdenke, kann ich nur noch weinen.

Weinen vor Trauer und grossem Zorn
über das, was uns angetan wurde. Man
hat uns aus unsererSippe entfernt und in
Heimen unter härtesten Bedingungen

umerzogen. Man hat uns ohne Elternliebe

aufwachsen lassen und uns als
liederliche, asoziale, sexuell verwahrloste

und dumme Menschen verleumdet. Viele

von uns kamen unschuldig in die
Strafanstalten von Hindelbank oder Belle-
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chasse und blieben dort monate-, ja
sogarjahrelang interniert. Auch ich war
eineinhalb Jahre zwangsweise dort. Wer

nicht spurte und sesshafi wurde, blieb
auch nach der Volljährigkeit unter
Vormundschaft.

Heute lebe ich zwar wieder im
Wohnwagen, aber über meiner Seele liegt ein

dunkler Schatten. Man hat mir mein
Innerstes genommen, die Elternliebe.
Und dabei weiss ich noch heute nicht,
wieso dies alles geschah. Sogar die
Einsicht in meine eigenen Akten würde mir
bisher verwehrt.»

Akten klagen an
Gerade solche Unterlagen sind es, die

nun endlich den Anstoss zur längst
fälligen Vergangenheitsbewältigung und
zur Wiedergutmachung begangenen
Unrechts geben sollten. Denn seit der
Auflösung des Hilfswerkes «Kinder
der Landstrasse» lagern die Akten von
rund 700 ehemaligen «Schützlingen»

fein säuberlich geordnet in den
Archiven der Pro Juventute:
Leumundsberichte, psychiatrische Gut¬

achten, Briefe, Angaben und Aufzeichnungen

der Vormünder, die zeigen, mit
welcher Härte man gegen Jenische
vorging, die sich nicht anpassen wollten.

Mit gutem Recht verlangen Jenische,

dass dieser Papierberg
herausgegeben oder unter Aufsicht einer
Amtsperson vernichtet wird. Denn
was da ohne Wissen der Betroffenen
alles gesammelt und notiert wurde,
könnte - so befürchten Jenische -
dereinst wieder gegen sie eingesetzt
werden. Andere wünschen Akteneinsicht,

um überhaupt einmal sehen zu
können, was alles über sie geschrieben
oder verfügt wurde, oder um Angehörige

zu finden, von denen sie zum Teil
jetzt noch nichts wissen.

Auch die Stiftung Pro Juventute, die

gar nicht berechtigt wäre, diese Akten
aufzubewahren, müsste eigentlich
daran interessiert sein, die schwere
Hypothek loszuwerden. Denn viele
Ordner enthalten hochbrisante Unterlagen,

die beweisen, wie Kontakte
zwischen Eltern und Kindern systematisch

verhindert wurden. Da gab es

Mütter, die ihren Kindern schrieben,
Fotografien sandten und nach ihrem
Wohlergehen fragten. Da gab es Kinder,

die ihren Müttern schrieben und
auf Antwort warteten. Vergeblich...
Denn solche Briefe wurden samt Fotos
abgefangen und einfach abgelegt.

Foto oben: Sekretär
JLirg Häfeli im
Völkerbundspalast Genf,
anlässlich einer Sitzung
der UNO-Menschenrechts-
kommission als Vertreter
von Romani Union, dem
Dachverband der Rad-
Genossenschaft der
Landstrasse.
(Foto von J. Cibula)

Die nebenstehenden zwei
und die vorhergehenden
Fotos sind von G. Vogler
und wurden im Frühjahr
1984 gemacht anlässlich
der Vertreibung vom

Durchgangsplatz Hagen-
holzstrasse in Zürich.
(Heute ist der Platz
eingezäunt und hinter
Gittern leer geblieben).






